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Motion

Schwimmen für alle

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Schwimmen im Unterricht einen verbindlicheren Stellenwert zu geben als heute.

Begründung
Schwimmen ist heute im Lehrplan unter Sport zwar enthalten, jedoch nicht ab 1. Schuljahr und nicht verbindlich. Aber dem 3. Schuljahr sind „sporttechnische Fertigkeiten“ im Wasser als Grobziel unter „Sport im Freien“ zwar verbindlich. Doch die Gewichtung dieses Grobziels kann gemäss den Voraussetzungen vor Ort auch unterschiedlich erfolgen. Schwimmen ist eine wichtige sportliche Betätigung, welche auch zum Wohlbefinden der Kinder beiträgt. Dies wird auch im Lehrplan des Kantons Bern im Lehrplanteil Sport festgestellt: „Bewegung entspricht einem natürlichen Bedürfnis von Menschen und unterstützt eine harmonische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.“ Darum ist es nicht nachvollziehbar, dass immer weniger Kinder in der Schule Schwimmunterricht erhalten. 

Tatsache ist, dass längst nicht alle Kinder schwimmen lernen. Man hat festgestellt, dass in den letzten Jahren mehr Unfälle im Wasser geschehen, weil viele Kinder nicht mehr schwimmen können. Darum ruft die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG mit einer Petition zum Handeln auf. Sie stellt folgendes fest: „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Unfällen von Kindern. Und auch nach Unfällen, bei denen die Kinder gerettet werden können, sind die Kinder oft ein Leben lang gesundheitlich schwer geschädigt. Schwimmunterricht in den Schulen ist zur Vorbeugung von Badeunfällen besonders wichtig. Badmeister stellen fest, dass bei Kindern und Jugendlichen die Schwimmfähigkeit stark abnimmt, da immer weniger Volksschulen den Schwimmunterricht obligatorisch anbieten. (…) In verschiedenen kantonalen Lehrplänen ist der Schwimmunterricht zwar obligatorisch enthalten, wird aber nicht durchgesetzt. (…).
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